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6.  Leistungsnachweise 

1Leistungsnachweise sollen die Lehrkräfte nach eigenem pädagogischem Ermessen durchführen. 
2Verlassen Schülerinnen oder Schüler vor Abschluss der Vorklasse die Schule, wird eine Bescheinigung 
über die erzielten Leistungen entsprechend § 26 WSO ausgestellt.


